
 

 

 

Bollenbach 
 
 

Brennholzbedarf anmelden 
 
Um einen geordneten Holzeinschlag zu gewährleisten, werden die Einwohner von Bollenbach 
gebeten, ihren Brennholzbedarf bis zum 16.11.2025 beim Forstrevier Rhaunen, Eichenstraße 7, 
55624 Rhaunen oder beim Ortsbürgermeister Herrn Dönig  mit nachstehendem Formular 
anzumelden (das Formular kann auch von der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.vg-
hr.de/wir-fuer-sie/ortsgemeinden/bollenbach/  heruntergeladen werden). 
 
Neben den u.a. Holzsortimenten können auch andere Aufarbeitungslängen (z.B. Ofenlänge oder 
Meterholz ) auf Anfrage vermittelt werden, die auf Wunsch auch frei Haus  geliefert werden können. 
Auskünfte über Preise und Lieferbedingungen für diese Sortimente erteilt das Forstrevier Rhaunen 
Tel..: 06544/9600 oder 015228850602. 
 
 
Rhaunen, den 26.10.2025 
Forstrevier Rhaunen 
Saft, Revierleiter 
 
 
 
 

s. Bestellformular folgende Seite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Brennholzbestellung 2026 ( vorerst max. Bestellmenge 20 rm bzw.14 fm 
                                                           pro Haushalt)  
 

im Gemeindewald Bollenbach                                                                                         
 
Name, Vorname:  _____________________ 
 
Straße/Hausnummer:  _____________________ 
 
Wohnort:   _____________________ 
 
Telefon (Festnetz/mobil):  _____________________ ____________________  
              (Festnetz)                                      (tel. mobil) 
 

E-Mail:    _____________________ 
 
 
 
a) baumfallende Längen (verbindlich) 
     (ganze Bäume als Polter an den Waldweg gerückt) 

 
  Eiche  _____________fm a 65,- €/fm (45,50  €/rm) 
 
  Buche _____________fm a 70,- €/fm (49,- €/rm) 
 
b) Selbstwerberlose: (Bedarfsermittlung) 
    (für evtl. Brennholzversteigerung (meistbietend) im Januar-März 2026):                ca.__________rm 
   Taxpreis: 30,- €/rm im Bestand 
     35,- €/rm in Weg- und Rückegassennähe 
 
c) Selbstwerberlose Nadelholz: 
    (Abgabe im Freihandverkauf für 10,- €/rm im Bestand und 15,- €/rm in Wegnähe  ca.___________rm 
     
 
bezüglich des Unfallschutzes für die Sortimente a (bei Bearbeitung im Wald) b und c gilt. 
 
 - Aufarbeitung nur von liegendem Holz 
 - Nachweis eines Motorsägenkurses nach GUV-I 8624 Modul 1 und 2 – liegendes Holz oder 
   vergleichbarer Empfehlungen eines gesetzlichen Unfallversicherers 
 - das Tragen der vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung ist verpflichtend 
  
 
 
                                                                                                 ____________________ 
                                                                                                       (Unterschrift) 


